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Regensburg, 23. April 2020 

 

Einladung zur Frühjahrstagung 2020 (Webinar) 

am Dienstag, 19. Mai 2020 um 19:00 Uhr s.t. online 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, 

für unsere diesjährige Frühjahrstagung am  

Dienstag, 19. Mai, 19.00 Uhr s. t. 

konnten wir 

Herrn Ltd. Ministerialrat Stefan Kraus 

(Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr) 

gewinnen, über das Thema 

Neue Bayerische Bauordnung  

zu referieren. Stefan Kraus leitet das Sachgebiet Bauordnungsrecht in der Obersten Bau-

behörde im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, war zuvor 

bis 2012 im Sachgebiet Bauplanungsrecht tätig und ist Mitherausgeber des von Si-

mon/Busse begründeten Kommentars zur Bayerischen Bauordnung. 

Diese soll durch die aktuelle Reform insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächenre-

gelungen geändert werden. Weitere Schwerpunkte sind (u.a.) eine Stärkung des Be-

standsschutzes, der verfahrensfreie Dachgeschossausbau, Typengenehmigung und digi-

tale Baugenehmigung (samt Antragseinreichung), die neue Holzbaurichtlinie sowie zu-

sätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für Gemeinden. 

Wie immer wird der 1. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, RA Dr. Klaus-Richard 

Luckow, in die Veranstaltung einführen. 

Aufgrund der Corona-Pandemie, gesetzlicher Vorgaben und der Empfehlungen des Ro-

bert-Koch-Instituts werden wir die Frühjahrstagung dieses Jahr als Online-Seminar aus-

richten. Die Mitglieder unserer ARGE erhalten hierfür wie gewohnt ihre Teilnahmebe-

stätigung zum Nachweis ihrer Fortbildung nach § 15 FAO (für zwei Stunden). 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten zur besseren Organisation um Bestätigung 

durch die rückseitige Anmeldung bis zum 12. Mai 2020. Mit der Anmeldungsbestäti-

gung werden wir Ihnen technische Hinweise zum Seminar mitteilen; eine verbindliche 

Anmeldung ist deshalb dieses Mal besonders wichtig. Bitte geben sie hierbei unbedingt 

Ihre E-Mail-Adresse an. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Troidl 

für den Vorstand 

 

http://www.arge-verwaltungsrecht-bayern.de/
mailto:info@arge-verwaltungsrecht-bayern.de


Interessierte Rechtsanwält(inn)e(n) finden bei Bedarf einen Aufnahmeantrag auf der Homepage der ARGE: 

http://www.arge-verwaltungsrecht-bayern.de/html/aufnahmeantrag.html 

Anmeldung zur Frühjahrstagung 2020 

 

Herrn Rechtsanwalt 

Dr. Thomas Troidl 

Roritzerstraße 2a 

93047 Regensburg 

 

Per Telefax: 0941-58937 

oder E-Mail: thomas.troidl@rae-schlachter.de 

Tel.Nr. (für Rückfragen): 0941-55156 

 

 

An der Frühjahrstagung der ARGE für Verwaltungsrecht im DAV (Bayern) 

im Verwaltungsgericht München, Bayerstraße 30, 80335 München, Sitzungssaal 5 

am Dienstag, 19. Mai 2020 (19.00 Uhr s. t.) 

 

□ nehme ich teil. 

 

□ kann ich leider nicht teilnehmen. 

 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 

□ Ich bin Mitglied der ARGE und bitte um Übersendung einer 

Teilnahmebestätigung zum Nachweis meiner Fortbildung nach § 15 FAO. 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Name, Vorname Rufnummer (für Rückfragen) 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort 

  

__________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse 

(bitte zur Anmeldung unbedingt  

- leserlich - angeben!) 

 

  

____________________________________ ____________________________________ 

Datum Unterschrift (mit Firmenstempel) 

 

 

Ziel unserer ARGE ist nicht nur der Erfahrungsaustausch verwaltungsrechtlich spezialisierter 

Rechtsanwälte, sondern auch der Informationsfluss zu Verwaltungsrichtern und Verwaltungs-

behörden. Gern können Sie also die Einladung an interessierte Kolleginnen und Kollegen wei-

terleiten, die ihre Teilnahme bitte ebenso wie Sie bis zum 12. Mai 2020 bestätigen. 

http://www.arge-verwaltungsrecht-bayern.de/html/aufnahmeantrag.html
mailto:thomas.troidl@rae-schlachter.de

